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	Klagende Partei:
	Andreas Mayer Hundetrainer
Hartlebeng. 1-17/73/8, 1220 Wien 

	vertreten durch:
	Dr. Johann Gelbmann
Rechtsanwalt
Penzinger Straße 53/8
A-1140 Wien
Code R110060

	
	

	Beklagte Partei:
	Österreichischer Kynologenverband (ÖKV), Siegfried-Marcus-Str. 7, 

A-2362 Biedermannsdorf


wegen:
Feststellung (Strw. € 2.001,00) s. A.

I. FESTSTELLUNGSKLAGE

II. ANTRAG AUF ERLASSUNG EINER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG

 
Prozeß- und Geldvollmacht 

erteilt gem. § 30/2 ZPO

2  -fach

1 HS

Beilagen

I.

Die beklagte Partei ist ein nach dem Vereinsgesetz gegründeter Verein, registriert bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling. 

§ 2 der Vereinsstatuten lautet: 

"(1) Der ÖKV bezweckt, die aus der Mensch-Tier-Beziehung erwachsenden Anliegen, soweit diese den Hund betreffen, in seiner Gesamtheit zu vertreten. 

(2) Dieser gemeinnützige, nicht auf Gewinn ausgerichtete Zweck wird erreicht durch: 

1. Zusammenfassung aller in Österreich bestehenden Körperschaften, die sich satzungsgemäß

a) mit der Haltung, Erziehung, Ausbildung, Prüfung sowie Verwendung und Verbreitung des Hundes und der Vertiefung der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigen, 

b) die sich neben den unter a) angeführten Haupttätigkeiten auch mit der Betreuung von Hundezucht und Hundeaufzucht beschäftigen, mit dem vorrangigen Ziel, durch artgerechte Zucht und Haltung und durch die Verbreitung von Rassestandards den Gebrauchswert der Hunderassen zu erhalten und zu fördern, in einem Dachverband; 

2. Wahrung aller kynologischen Interessen gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden, im Hinblick auf das gesamte Hundewesen; 

3. Koordination der in allen kynologischen Körperschaften gemeinsamen Zielsetzungen, die sauch in Verbindung mit ausländischen Organisationen;

4. Weitergabe gesicherter Erkenntnisse über die Zucht, Haltung, Erziehung und Ausbildung von Hunden; 

5. Vertiefung der Mensch-Tier-Beziehung, insbesondere in Beziehung zum Hund (Tierschutz, u.ä.);

6. Koordination von Hundesport und sportlichen Aktivitäten, die gemeinsam mit Hunden durchgeführt werden können; 

7. Regelung von Streitigkeiten, soweit sie die Verbandsinteressen berühren und nicht in die Zuständigkeit der Verbandskörperschaften (VK) bzw. der ordentlichen Gerichte fallen."

Die Mitglieder der beklagten Partei - in den Statuten: Verbandskörperschaften (VK) genannt - sind wiederum Vereine, wobei der größte  (mitgliederstärkste) der österreichische Gebrauchshundesportverband (ÖGV) ist, dessen Mitglieder wiederum aus Vereinen, z.B. dem ÖGV Wiental, bestehen. 

Die beklagte Partei ist ihrerseits wiederum Mitglied der Federation Cynologique Internationale (FCI), welche die jeweils größten europäischen Landesdachverbände als Mitglieder hat. 

Bei der FCI kann pro Staat nur ein (Dach) Verein Mitglied sein. 

Dies ist deswegen wesentlich, da der beklagten Partei aufgrund der zuvor dargestellten Struktur und Ausschließlichkeit eine Monopolstellung für Hundezucht, Hundeausbildung und Hundesport zukommt. 

Beweis:
۰ Statuten der beklagten Partei, Beilage ./A



۰ Ornigramm über die zuvor dargestellte Hierachie, Beilage ./B, 



۰ PV.

Der Kläger ist Hundesportler und Hundetrainer. Er ist seit Beginn des Jahres 2005 Mitglied des ÖRV Ebreichsdorf, der wiederum Mitglied der ÖKV-Verbandskörperschaft: Österreichischer Rassehundeverband (ÖRV) ist. Davor war er jahrelang Mitglied des SVÖ Korneuburg (SVÖ) un ddes ÖGV Donaustadt (ÖGV), beides Verbandskörperschaften der beklagten Partei.  

Beweis:
۰ Mitgliedsbestätigung, Beilage ./C, 



۰ PV.

Der Schwerpunkt der sportlichen Aktivitäten des Klägers liegt im Agilitysport, das ist die Absolvierung eines Hindernisparcours durch den Hundeführer mit seinem Hund, wobei dasjenige Team gewinnt, das den Parcour fehlerfrei am schnellsten durchquert. 

Der Agilitysport wird in den Ortsgruppen der einzelnen Verbandskörperschaften trainiert, die wiederum Turniere ausrichten und veranstalten, jährlich finden nationale und internationale Turniere statt, die wichtigsten und "ranghöchsten" nationalen davon sind die Staatsmeisterschaft, die Jahresmeisterturniere und die WM-Ausscheidungen. International sind es die jährlich stattfindenden Weltmeisterschaften. 

Diese Veranstaltungen werden auf nationaler Ebene von der beklagten Partei genehmigt, auf internationaler Ebene von der FCI, wobei es keine Richtlinien dafür gibt, nach welchen Kriterien die Genehmigungen für Turnierveranstaltungen zu erteilen/zu versagen sind. 

Der Kläger ist mehrfacher Agilitystaats- und Jahresmeister, sowie Championatssieger, zuletzt war er Jahresmeister und Championatssieger im Jahr 2003. 

Die Agilityweltmeisterschaft der FCI findet im Jahr 2005 vom 23. - 25. September in Valladorid (Spanien) statt. Um für die Teilnahme qualifiziert zu sein, muß sich der Agilitysportler bei 4 nationalen, von der beklagten Partei genehmigten, Ausscheidungen qualifizieren. 

Beweis:
( Auszug aus dem Leistungsheft des Klägers, Beilage ./D

( Auszug der Turniersiege des Klägers, Beilage ./E



( Statuten der beklagten Partei



( Prüfungsordnung (Auszug), Beilage ./F



( PV.

In der Generalversammlung der beklagten Partei vom 17.4.2004 wurde der § 24a der Statuten beschlossen, dieser wie folgt lautet:

"(1) Die Teilnahme an nicht von ÖKV (FCI) genehmigten dissidenten Veranstaltungen durch Ausstellen von Hunden, Antritt zu Hundeprüfungen, in einer Funktion als Leistungs- oder Formwertrichter sowie die Organisation von derartigen Veranstaltungen ist Funktionären und Richtern sowie Mitgliedern von ÖKV - Verbandskörperschaften ausdrücklich nicht gestattet. Eine Verletzung dieser Vorschrift führt automatisch, sohin ohne jegliche weitere Maßnahme des ÖKV oder einer Verbandskörperschaft, zu einer Sperre für jegliche ÖKV-Veranstaltung. 

(2) Inhabern eines FCI - geschützten Zwingernamens ist es untersagt, Eintragungen in andere Zuchtbücher (Dissidenz) als dem ÖHZB vornehmen zu lassen. Eine Verletzung dieser Vorschrift führt automatisch, sohin ohne jegliche weitere Maßnahme des ÖKV oder einer Verbandskörperschaft, zu einer Sperre für weitere Eintragungen in das ÖHZB."

Aufgrund dieser Bestimmung wurde über den Kläger von der beklagten Partei eine Sperre verhängt, dieser lag folgendes zugrunde: 

Dem Kläger wurde die Teilnahme an einem Turnier, das von der IMCA & PAWC (International Mix & Breed Championship in Agility & ParAgility World Cup), im August des Vorjahres veranstaltet wurde, vorgeworfen. 

Dieses Turnier wurde von der beklagten Partei nicht genehmigt. 

Diese Sperre wurde in der Ausgabe "Unser Hund" 00000 veröffentlicht.

Dem Kläger ist es seitdem auch tatsächlich nicht möglich, an ÖGV-Veranstaltungen teilzunehmen, da er zu diesen nicht zugelassen wird. 

Beweis:
۰ Korrespondenz



۰ Auszug aus dem Veröffentlichungsorgan der beklagten Partei: Unser Hund,



   Ausgabe 11/2004, Beilage ./G



۰ PV.

Die Bestimmung des § 24a der Statuten der beklagten Partei widerspricht den übrigen Bestimmungen, darüberhinaus den Bestimmungen des Vereinsgesetzes und grundsätzlichen rechtsstaatlichen Prinzipien, insbesondere ist sie auch sittenwidrig: 

1. Die im § 24a normierte Sperre tritt "automatisch" ein, d.h. es ist kein Verfahren vorgesehen, in dem sich die betroffene Person rechtfertigen bzw. zur Wehr setzen könnte. 

2. § 24a sieht weder eine Dauer für die Sperre vor, noch Möglichkeiten, wie es zur Aufhebung derselben kommen kann. 

Es ist daher davon auszugehen, dass diese auf Lebenszeit gilt, ohne dass eine Aufhebung möglich ist. 

In den §§ 18 ff. der Vereinstatuten der beklagten Partei sind das Schiedsverfahren, das Schiedsgericht sowie die Disziplinarvergehen geregelt. 

Im § 19 sind die Disziplinarvergehen taxativ angeführt.

Gemäß diesen Bestimmungen ist ein ordentliches Schiedsverfahren für den Fall des Vorliegens von Disziplinarvergehen vorgesehen, dem beschuldigten Mitglied steht somit ein "Rechtsweg" offen, es kann sich gegen Beschuldigungen entsprechend verteidigen. 

§ 24a sieht dieses Verfahren nicht vor: 

In der Praxis wird § 24a von der beklagten Partei so gehandhabt, dass - mitunter aufgrund anonymer Anzeigen - ohne Prüfung des Sachverhaltes vom Vorstand der beklagten Partei Sperren ausgesprochen werden, eine Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes wird zuvor nicht eingeholt. 

Diese Vorgangsweise eröffnet Denuntianten Tür und Tor, missliebige Konkurrenten auszuschalten, der Vorstand ist vollkommen frei, über wen er die Sperre durch Publikation in der Zeitschrift Unser Hund tatsächlich exekutiert.

Damit kann der Vorstand unkontrolliert und willkürlich gegen solche Mitglieder vorgehen, die ihm missliebig sind. 

So wurden auch nur einige Mitglieder, die ebenfalls an der IMCA-Veranstaltung teilgenommen haben, gesperrt, einige jedoch nicht, obwohl deren Teilnahme dem Vorstand der beklagten Partei nachweislich zur Kenntnis gebracht wurde. 

Diese Vorgangsweise, gestützt auf § 24a, ist diskriminierend und widerspricht rechtsstaatlichen Prinzipien (Diskriminierungsverbot, Gleichbehandlungsgrundsatz, usw.). 

Beweis:
۰ Ursula Mayer, p.A. des Klägers 



۰ Margit Jantschgi, Tullnerbachstr. 106, 3011 Neu-Purkersdorf



۰ Korrespondenz



۰ PV.

§ 24a widerspricht sowohl einfach- wie auch verfassungsgesetzlichen Normen: 

Die beklagte Partei ist - wie oben ausgeführt - im Bereich des Hundesports, der Hundeausbildung und der Hundezucht Monopolist. 

Nahezu 99 % der Turniere in Österreich werden von der beklagten Partei bzw. deren Verbandskörperschaften veranstaltet. 

Jeder Hundesportler muss notwendigerweise Mitglied einer Verbandskörperschaft (bzw. einer deren Ortsgruppen) der beklagten Partei sein, wenn er sich mit dem Hundesport Agility ernsthaft auseinandersetzen und Turniere bestreiten will. 

Aufgrund dieser monopolhaften Stellung ist es sittenwidrig und widerspricht es weiters dem Grundsatz der Veranstaltungsfreiheit, wenn Mitglieder der beklagten Partei nicht auch an anderen Hundeveranstaltungen teilnehmen dürfen bzw. nach der Teilnahme an solchen, von der beklagten Partei sogenannten "dissidenten", Veranstaltungen für Bewerbe der beklagten Partei gesperrt werden. 

Wie zuvor ausgeführt, steht es der beklagten Partei frei, Hundesportveranstaltungen zu genehmigen oder nicht, und zwar sowohl solche von Mitgliedern, oder auch solche von Fremdorganisationen wie z.B. der IMCA. Richtlinien oder Kriterien hiefür gibt es nicht, d.h. es obliegt dem unüberprüfbaren Gutdünken der beklagten Partei interne oder externe Veranstaltungen zu genehmigen oder nicht. 

Dazu kommt, dass die beklagte Partei willkürlich Sperren gemäß § 24a der Statuten verhängen kann und auch tatsächlich verhängt. 

Beweis:
۰ Ursula Mayer,

۰ Margit Jantschgi, 



۰ PV.

Da die über den Kläger verhängte Sperre aufgrund einer unwirksamen, weil gesetz - und sittenwidrigen Bestimmung, nämlich dem § 24a der Statuten der beklagten Partei, verfügt wurde, ist diese ebenfalls unwirksam. 

§ 7 des Vereinsgesetzes normiert, dass Beschlüsse von Vereinsorganen, sohin auch Satzungsänderungen (§ 24a wurde anlässlich einer Generalversammlung vom 17.4.2004 beschlossen) nichtig sind, wenn dies Inhalt und Zweck eines verletzten Gesetzes oder die guten Sitten gebieten. Andere gesetz- oder statutenwidrige Beschlüsse bleiben gültig, soferne sie nicht binnen eines Jahres ab Beschlussfassung gerichtlich angefochten werden. 

§ 8 des Vereinsgesetzes sieht vor, dass Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis vor einer Schlichtungsstelle auszutragen sind.

§ 24a der Statuten sieht ein derartiges Verfahren nicht vor, er verstößt daher gegen den zuvor zitierten § 8 des Vereinsgesetzes. Darüber hinaus ist er - wie oben ausgeführt - sittenwidrig. 

Soweit nicht ohnedies Nichtigkeit gemäß § 7 Vereinsgesetz vorliegt, ficht der Kläger § 24a der Statuten als gesetz- und statutenwidrig an. 

Da die über den Kläger verhängte Sperre im Verlautbarungsorgan der beklagten Partei, "Unser Hund" veröffentlicht wurde, hat dieser ein Interesse daran, dass diese auf die gleiche Art und Weise widerrufen und publiziert wird. Diesbezüglich verwiesen wird auf die Bestimmung des § 1330 ABGB, aber auch auf diejenigen des UWG, die gegenständlichenfalls zur Anwendung kommen. 

Insbesondere die Bestimmungen des UWG greifen Platz, da sowohl die beklagte Partei, wie auch deren Mitglieder und wiederum deren Mitglieder Teilnehmer am großen Markt "rund um den Hund" sind, insbesondere im Zusammenhang mit der Zucht und dem Verkauf von Hunden, der Ausbildung und dem Training von Hunden, sowie diesbezüglichen Veranstaltungen. 

Verwiesen wird auf Entscheidungen des EuGH im Zusammenhang mit den Transferbestimmungen von Fußballvereinen, die judizierte Anwendbarkeit der Wettbewerbsregeln auf die Formel 1-Veranstaltungen. 

Beweis:
۰wie bisher

Der Kläger begehrt daher die Fällung von nachstehendem

U R T E I L 

Im Verhältnis zwischen den Streitteilen wird festgestellt, dass die von der beklagten Partei über die klagende Partei gemäß § 24a der Vereinsstatuten der beklagten Partei verhängte Sperre, an von ihr oder von der Federation Cynologique International genehmigten und organisierten Veranstaltungen teilzunehmen,  unwirksam ist.

Die beklagte Partei ist verpflichtet, in der auf die Rechtskraft dieser Entscheidung folgenden Nummer der Zeitschrift: "Unser Hund", die Verhängung der Sperre über die klagende Partei zu widerrufen, und zwar durch Wiedergabe des Spruchs des stattgebenden Teiles des Urteiles (ohne Kostenentscheidung), mit der Überschrift Urteil und Angabe der Geschäftszahl, des Gerichtes, des Tages der Entscheidung, die Überschrift: Urteil und die Prozeßparteien fett, hervorgehoben durch Balkenumrandung, dies im redaktionellen Teil, und zwar auf ihre Kosten. 

Die beklagte Partei ist weiters schuldig, der klagenden Partei die Kosten dieses Rechtsstreites zu Handen des Klagevertreters zu ersetzen. 

II.

Der Kläger und gefährdete Partei verweist vorerst auf seine Ausführungen zu Punkt I. und erhebt diese auch zum Vorbringen zur einstweiligen Verfügung. 

Sie legt nachstehende Urkunden vor: 

۰ Statuten der beklagten Partei, Beilage ./A, 

۰ Ornigramm über die Hierachie, Beilage ./B,

۰ Beitrittserklärung, Beilage ./C

۰ Auszug aus dem Leistungsheft des Klägers, Beilage ./D

۰ Auszug der Turniersiege des Klägers, Beilage ./E

۰ Prüfungsordnung (Auszug), Beilage ./F

۰ Auszug aus dem Veröffentlichungsorgan der beklagten Partei: unser Hund, Ausgabe 

   11/2004, Beilage ./G

٠ Schreiben der Gegnerin der gefährdeten Partei ./H

٠ Gutachten des SV Wolfgang Fritsch vom 28.5.2005, ./i

Die gefährdete Partei beabsichtigt, an den Qualifikationsturnieren zur und an der heurigen Weltmeisterschaft für Agility, veranstaltet von Spanien am 23. - 25.9.2005 teilzunehmen. 

Gemäß Qualifikationsbedingungen ist es dafür aber erforderlich, dass er bei zumindest 3 ÖKV-Veranstaltungen erfolgreich teilnimmt, um in eine Endausscheidung gelangen zu können.  

Weiters beabsichtigt die gefährdete Partei, an den Jahresmeisterturnieren und der Öst. Staatsmeisterschaft, beides von der Gegnerin der gefährdeten Partei genehmigte Veranstaltungen, teilzunehmen.

Dies alles ist der gefährdeten Partei aufgrund der über ihn von der Gegnerin der gefährdeten Partei verhängten Sperren gemäß § 24a der Statuten, verlautbart in dem Verlautbarungsorgan der Gegnerin der gefährdeten Partei: Unsere Hunde, Ausgabe 11/2004, nicht möglich. 

Der Kläger und sein Hund, Athora of Magic Borders (THORA), befinden sich zur Zeit in Bestform, seine Lebensgefährtin, Frau Pascale Kühn, die den Hund zur Zeit führt, gewann den ersten Qualifikationslauf zur FCI-WM.  

Für die gefährdete Partei ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft und den anderen - nationalen - Bewerben einerseits von großer sportlicher Wichtigkeit, andererseits aber auch von finanzieller Bedeutung: 

Die Anerkennung von sportlichen Leistungen manifestiert sich in Siegen oder guten Platzierungen bei nationalen oder internationalen Bewerben, insbesondere bei Weltmeisterschaften, Staatsmeisterschaften und Jahresmeisterturnieren. Damit verbunden ist ein hoher Bekanntheitsgrad, der einerseits für Werbezwecke eingesetzt werden kann, andererseits auch für die entgeltliche Ausbildung (das Training) von Hundeführern und Hunden. 

Soferne die Sperre aufrecht bleibt und die Rechtskraft des ordentlichen Verfahrens über den zuvor geltend gemachten Klagsanspruch abgewartet werden müßte, wäre es der gefährdeten Partei nicht möglich, an der diesjährigen Weltmeisterschaft und den oben angeführten, nationalen Turnieren teilzunehmen. Da der Hund der gefährdeten Partei heuer bereits 9 Jahre alt wird, ist es wahrscheinlich auch seine letzte Saison, in der mit Höchstleistungen gerechnet werden kann. 

Da es im Hundesport nicht anders ist, wie in anderen Sportarten, kommt es auch hier darauf an, eine bestehende Form aufrecht zu erhalten, was am effektivsten durch die Teilnahme an Turnieren gelingt. Sowohl Hundeführer und Hund benötigen die Starts bei Turnieren, um die für Großveranstaltungen, wie Weltmeisterschaften es sind, erforderliche Routine und Gelassenheit aufzubauen. 

Weiters muss die gefährdete Partei die Zulassungskriterien erfüllen, so wie diese oben dargestellt sind. 

Bescheinigungsmittel:

۰ Beilagen ./A - ./i 





۰ Einvernahme der gefährdeten Partei, die über telefonische





   Verständigung des Klagevertreters stellig gemacht werden





   kann.

Wie oben dargestellt würde der gefährdeten Partei bei Aufrechterhaltung der Sperre ein unwiederbringlicher Schaden entstehen. 

Demgegenüber steht, das dem Gegner der gefährdeten Partei durch eine vorläufige Aufhebung der Sperre keine Nachteile entstehen, vielmehr kann deren Renommee noch gesteigert werden, wenn die gefährdete Partei auch dieses Jahr erfolgreich an der Weltmeisterschaft teilnimmt. 

Die Voraussetzungen für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung gemäß § 381 Zif 2 EO liegen daher vor. 

Die gefährdete Partei beantragt daher die Erlassung von nachstehender 

einstweiliger Verfügung

Die Sperre der gefährdeten Partei gemäß § 24a der Statuten des Gegners der gefährdeten Partei, inhaltlich jenem die Teilnahme an Veranstaltungen vom Gegner der gefährdeten Partei oder von der Federation Cynologique International durchgeführt oder genehmigt werden, wird für die Dauer des beim  Bezirksgericht Mödling zur GZ. ... zwischen den Streitteilen anhängigen Verfahrens, aufgehoben. 

Der Gegner der gefährdeten Partei ist schuldig, der gefährdeten Partei die Verfahrenskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen. 

An Kosten werden verzeichnet:

Antrag auf Erlass. einer einstw. 

Verfügung

€    144,60

120 % ES

€    173,52

20 % Ust

€      63,62

gesamt

€    381,74

Andreas Mayer
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